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1 ZurAktenlage (Grazie IIa Borrelh)

Grundlegend für Forschungen zur Geschichte

der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen ist
ein Überblick über die vorhandenen Quellen. So
wurde im Rahmen dieser Studie die Aktenlage
zu den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen auf
den Ebenen Kanton, Bezirk, Kreis und Gemeinde
(politische und Bürgergemeinde) erhoben. Zusätzlich

wurden die im Kontext der fürsorgerischen
Zwangsmassnahmen wichtigen privaten Institutionen,

Anstalten und Fleime zu ihren Akten
befragt. Das entstandene umfangreiche Verzeichnis

der vorhandenen Unterlagen ist als separates
Dokument online auf der Webseite des Staatsarchivs

Graubünden zu konsultieren.27
Was heute noch an Unterlagen vorhanden ist,

ist das Ergebnis der behördlichen Aktenführung
der vergangenen Jahrzehnte und der jeweiligen
Archivierungspraxis. Die einschlägigen
Bestimmungen und ihre Umsetzung im Wandel der Zeit
sollen im Folgenden dargestellt werden, um
verständlich zu machen, welche Fragen mit FHilfe der
Unterlagen beantwortet werden können, und welche

nicht oder nur annäherungsweise.
Das Kapitel zur Aktenlage ist dreigeteilt: In

einem ersten Teil wird die Entwicklung der gesetzlichen

Grundlagen der Archivierung im Kanton
Graubünden auf den Ebenen Kanton, Bezirk, Kreis
und Gemeinde ab dem 19. Jahrhundert geschildert.28

Dabei handelt es sich insbesondere um
gesetzliche Erlasse, Instruktionen und Handlungs-
anleitungen. Dies entspricht dem Soll-Zustand der
staatlichen Überlieferung. Die Schwerpunkte
liegen dabei auf den Bereichen Ordnung, Verzeichnung

und Vernichtung von Archivgut; Aspekte,
welche für vorliegende Untersuchung relevant
sind. In einem zweiten Teil wird der Ist-Zustand
auf den verschiedenen politischen Ebenen und in

27 Borrelli Graziella/BuCHLi Sandra/ Rietmann Tanja, Grund¬

lagen (2016); <http://www.sag.gr.ch> \ Projekte.
28 Zur Geschichte der Archive in Graubünden vgl. Jenny Ru¬

dolf, Das Staatsarchiv Graubünden in landesgeschichtlicher

Schau, Chur 1974; Margadant Silvio, Geschichte
und Organisation des bündnerischen Archivwesens,
Chur 1980; Weiss Reto, Zur Pflege der Bündner
Kreisarchive, in: Kreise ade. Abschied von einer Bündner
Institution, Chur 2016, S. 162-171; Weiss Reto, Planta

und die Bündner Archive. Eine Beziehung mit
Gewinn, in: Hitz Florian (Flg.), Peter Conradin von Planta
(1815-1902). Graubünden im 19. Jahrhundert, Chur
2016, S. 178-193.

ausgewählten (privaten) Institutionen geschildert.
Hierbei finden sich Antworten auf die Fragen,
inwiefern die involvierten Akteurinnen und Akteure
gemäss den Vorgaben archiviert haben; welche
Akten tatsächlich überliefert wurden, nach
welchen Ordnungskriterien sie in welchen Archiven
auffindbar sind und wie Überlieferungslücken
gegebenenfalls zu erklären sind. In einem dritten
Teil folgen abschliessend einige Überlegungen zur
Akteneinsicht durch betroffene Personen und deren

Unterstützung durch die zuständigen Behörden.

1.1 Gesetzliche Vorgaben und Instruktio¬
nen für die Ablage und Archivierung

a> Staatsarchiv Graubünden
Das erste Reglement, das die Archivierung der
kantonalen Akten durch das Staatsarchiv des
Kantons Graubünden (StAGR) regelte, stammt von
1888, als Registratur und Archiv getrennt wurden

und ein vollamtlicher Staatsarchivar die
Aufgabe der Archivierung übernahm.29 Das Archivwesen

des Kantons unterlag von Anfang an der
Aufsicht des Kleinen Rats, während der Staatsarchivar

zur Inspektion der Bezirks-, Kreis- und
Gemeindearchive befugt war. Im darauffolgenden
Reglement von 1928 behielt der Kleine Rat
beziehungsweise das damit beauftragte Erziehungsdepartement

die Oberaufsicht über das Staatsarchiv,
die Gemeinde- und Kreisarchive (ohne Bezirksarchive),

wurde jedoch neu von einer Archivkommission

unterstützt.30
Der erste Archivplan für die Akten der kantonalen

Verwaltung wurde 1888 zusammen mit
dem ersten Reglement erlassen.31 Der Plan,

vom damaligen Staatsarchivar des Kantons
Zürich erarbeitet und erst gut 70 Jahre später

29 Reglement für das Staatsarchiv des Kantons Graubün¬
den, vom Kleinen Rat genehmigt den 29. Okt. 1888, in:
AGS II 1909, S. 147-156.

30 Reglement für das Staatsarchiv des Kantons Graubün¬
den, vom Kleinen Rat erlassen am 16. Feb. 1928 (mit
Ergänzung von i 28a betr. Öffnungszeiten, KRB vom
26. April 1946), in: BR 1957, S. 755-759.

31 Archivplan für das Staatsarchiv von Graubünden, vom
Kleinen Rat genehmigt den 29. Okt. 1888, in: AGS II

1909, S. 157-163.
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durch den Bündner Staatsarchivar Rudolf Jenny
überarbeitet,32 basiert auf dem Pertinenzprinzip
(gemäss Reglement von 1888 geschieht die

Ordnung «materienweise»)33 und bildete bis 2012 die
grundlegende Struktur der Akten des kantonalen
Archivs von 1803 bis 2012. Seit 2013 ordnet das
StAGR die Akten nach dem Provenienzprinzip,34
welches in den 1960er-Jahren entwickelt wurde
und spätestens seit der Verabschiedung der ersten

internationalen Erschliessungsnorm ISAD(G)
im Jahr 2000 durch den internationalen Archivrat
als Standard gilt.35

Für die vorliegende Untersuchung relevante
Aktengruppen mit kantonaler Provenienz finden
sich, abhängig von formalen Kriterien, entweder
in der Abteilung «Bücher», wenn es sich um
gebundene Unterlagen handelt, oder in der Abteilung

«Akten», wenn es sich um lose Unterlagen
handelt.36 Zu den wesentlichen gebundenen Akten

gehören die Protokolle des Kleinen und des
Grossen Rates, die Protokolle der Aufsichtskommission

der Anstalten Waldhaus, Beverin und
Realta, die Überlieferung zu den Anstalten
Fürstenau und Realta sowie die Protokolle der kantonalen

Armenkommission. Die relevanten losen
Akten finden wir im Archivplan in den Abteilungen
Armen- und Fürsorgewesen (XIV), Justiz betreffend

Vormundschaftswesen (III 15), Polizeiwesen
(Heimschaffung IV 5 oder Korrektionsanstalten
IV 10), Sanitätswesen betreffend Asyle, Anstal-

32 Jenny Rudolf, Gesamtarchivplan und Archivbücher-Inven-
tare des Dreibündearchivs, des Helvetischen und des
Kantonalen Archivs, Chur 1961. Der Archivplan war von
der Regierung am 6. Januar 1961 genehmigt worden.

33 Reglement für das Staatsarchiv des Kantons Graubün¬
den, vom Kleinen Rat genehmigt den 29. Okt. 1888, in:
AGS II 1909, § 16, S. 149.

34 Vgl. Decurtins Sandra, Erschliessungskonzept Staatsar¬
chiv Graubünden, in: Coutaz Gilbert etal. (Hg),
Informationswissenschaft. Theorie, Methode und Praxis, Bern
2016, S. 136-163. Das Provenienzprinzip ordnet die
Unterlagen nach Herkunft und Entstehungszusammenhang,

das Pertinenzprinzip thematisch.
35 ISAD(G) International Standard Archival Description

(General). Vgl. dazu den entsprechenden Eintrag im
Normenkatalog der Arbeitsgruppe Normen & Standards
des Schweizerischen Verbandes für Archivarinnen und
Archivare VSA-AAS: <http://vsa-aas.ch/wp-content/up-
loads/2015/06/ Normenkatalog_Version1-3_201312.pdf>,
Stand: 13. Okt. 2016.

36 StAGR, Kantonales Archiv: Bücher 1803-2012 (CB I —VI)

und Akten 1803-2012 (l-XV). Zu Letzterem existiert ein
ausführliches Register. Beide Verzeichnisse samt Register

sind auf der Webseite des Staatsarchivs Graubünden
abrufbar.

ten und Kinderheime (V 12), Volkswirtschaft (Ge-
meindeinspektorat X 1 e) und Schule und Kultur
im Bereich der Fürsorge für Pflege- und Waisenkinder

(XII 18 a 4). Die Relevanz der Unterlagen
auf kantonaler Ebene erklärt sich durch die Funktion

des Kantons in Gesetzgebung, Organisation
und finanzieller Ausstattung der Behörden sowie
durch seine Rolle als Rekurs- und Aufsichtsinstanz.

Vorgaben für die kontrollierte Vernichtung von
Akten auf kantonaler Ebene waren oft sehr
unscharf formuliert. So spricht das Reglement von
1888 davon, dass «mit Rücksicht auf die
Raumersparnis erweislich unnützes Material beseitigt»
werden kann. Worin dieses «unnütze Material»
besteht, wird über einen Umkehrschluss klar:

Wichtig sind insbesondere Dokumente, die «zu
einer vollständigen und wohlgeordneten Sammlung

der amtlichen und ausseramtlichen Ge-
schichts- und Rechtsquellen» führen, insbesondere

also Verträge, Urkunden und Protokolle.37
Das Reglement von 1928 schreibt zusätzlich vor,
dass bei der Vernichtung mit «grosser Vorsicht»

vorgegangen werden muss, in Absprache mit der
Archivkommission und der aktenproduzierenden
Stelle.38 Interessant ist die Verschiebung der
entsprechenden Kompetenz in der Archivverordnung
von 1978, die das Reglement von 1928 ersetzte:
Hier erfolgt die Vernichtung nicht-archivwürdiger
Unterlagen umgekehrt, nämlich durch die
aktenproduzierende Stelle, im Einvernehmen mit dem
Staatsarchivar, der «über den historischen und
verwaltungstechnischen Quellenwert solcher
Archivalien entscheidet».39

Nach einer weiteren Revision der Archivverordnung

198840 sind seit dem 1. Januar 2016 das
Gesetz über die Aktenführung und Archivierung
und die entsprechende Verordnung in Kraft, deren
Geltungsbereich sich auch auf die neu gegründeten

Regionen (anstelle der Bezirke) und die Ge-

37 Reglement für das Staatsarchiv des Kantons Graubün¬
den, vom Kleinen Rat genehmigt den 29. Okt. 1888, in:
AGS II 1909, §§ 17 bis 20, S. 150-151.

38 Reglement für das Staatsarchiv des Kantons Graubün¬
den, vom Kleinen Rat erlassen am 16. Feb. 1928 (mit
Ergänzung von § 28a betr. Öffnungszeiten, KRB vom
26. April 1946), in: BR 1957, § 33, S. 759.

39 Verordnung für das Staatsarchiv Graubünden (Archivver¬
ordnung), von der Regierung erlassen am 10. April 1978,
in: AGS 1976-1981, S. 284-290, hier Art. 11, S. 285.

40 Verordnung für das Staatsarchiv Graubünden, von der
Regierung erlassen am 5. Sept. 1988, in: AGS 1988,
S. 2079-2082.
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meinden erstreckt.41 Das StAGR bleibt weiterhin
Aufsichtsbehörde über das Archivwesen und
koordiniert die Archivierung im Kanton. Innovativ
und für die Überlieferungsbildung von Vorteil ist
die Vereinigung von Bestimmungen zu Aktenführung

und Archivierung in einem gemeinsamen
Erlass, ist doch eine geregelte Aktenführung
unabdingbar für die Qualität der Unterlagen.

b) Gemeinde-, Kreis- und Bezirksarchive
1939 wurde zum ersten Mal ein spezielles Reglement

für die Gemeinde-, Kreis-und Bezirksarchive
erlassen, das 1945 erweitert und 1946 durch ein

neues Reglement, ergänzt um Vorgaben für die

Archivinspektion, ersetzt wurde.42 Die Gemeinde-,

Kreis und Bezirksarchive standen unter der
Aufsicht des Kleinen Rats, ausgeübt durch das
Staatsarchiv.

Die Inspektionen der Archive auf den verschiedenen

politischen Ebenen wiesen immer wieder
auf kritische Punkte hin. Ein Rechenschaftsberichtaus

dem Jahre 194343 bemängelte insbesondere

die harzende Ausfertigung der Archivpläne
und Verzeichnisse sowie die Nachführung der
Archivordnung. Die Inspektoren hätten zudem
«ihre liebe Not», die bereits im ersten
Archivreglement von 1888 enthaltene Vorgabe, dem
StAGR ein Doppel der Inventarien abzuliefern,
durchzusetzen. Dies führte zum Ergebnis, dass
bis 1943 «recht wenige solcher Archivpläne und
Verzeichnisse beim Staatsarchiv eingegangen»
waren. Zudem würden oft zu viele Akten in eine
Mappe gestopft, sodass das Dossier dick und

schwerfällig werde. Auch seien die Schachteln
nicht angeschrieben, was ein schnelles Auffinden
der gesuchten Unterlagen verhindere. Über die
Qualität des Archivs entscheide, so der Bericht
weiter, die Persönlichkeit des Archivars, «ob er
seine Archivarentätigkeit mit Verständnis und Liebe

zur Sache ausführt oder ob er nur der harten
Pflicht genügt und sein Archiv mit möglichst ge-

41 Gesetz über die Aktenführung und Archivierung (GAA)

vom 28. Aug. 2015 (BR 490.000); Verordnung zum
Gesetz über die Aktenführung und Archivierung (VAA) vom
22. Dez. 2015 (BR 490.010).

42 Reglement für die Gemeinde-, Kreis- und Bezirksarchi¬

ve, vom Kleinen Rat erlassen am 25. April 1939, in: AGS
IX 1935-1945, S. 363-365; Reglement für die Gemeinde-,

Kreis- und Bezirksarchive und die Durchführung der
Archivinspektion, vom Kleinen Rat erlassen am 1. Juni
1946, in: BR 1957, S. 759-766.

43 StAGR II 5 c 1, Mappe: Gemeinde-Archivinspektion All¬

gemeines: Bericht betr. die Ordnung der Gemeinde- und
Kreisarchive.

ringem Zeitverlust besorgt». Weitere Missstände
seien mangelnde Ressourcen oder Bereitschaft
seitens der Archivverantwortlichen, mühsames
Einsammeln der Akten bei früheren Amtsträgern,
fehlende Gestelle, überfüllte Schränke, verschiedene

Standorte, allgemeine Unordnung oder
verloren gegangene Register. Was Wunder, führe
das Archiv doch manchmal ein «unruhiges
Wanderleben» und wechsle, wie im Kreis Schams
beobachtet, jeweilen mit dem Präsidenten sein
Domizil.44

Das StAGR erkannte früh, dass die für das
Archiv verantwortliche Person zentral für die Qualität

eines Archivs war. In einem Begleitschreiben
von Mai 1939 an Bezirke, Kreise und Gemeinden
zum gerade verabschiedeten Reglement betonte
Staatsarchivar Dr. Paul Gillardon die Bedeutung
eines ständigen Archivars für eine nachhaltige
Ordnung und beständige Überlieferung.45 Offenbar

bereiteten das fehlende Abliefern wichtiger
Akten ins und das Verschwinden derselben aus
dem Archiv (sprich: die Ausleihpraxis) immer wieder

Probleme. Ein Schreiben des Staatsarchivs an
alle Gemeindevorstände des Kantons Graubünden

von Dezember 1944 bat deshalb darum, die
entsprechenden Weisungen im Reglement von
1939 strikte zu befolgen.46

Die Revision des Reglements für die Gemeinde-,

Kreis- und Bezirksarchive von 1946 führte zu
einer wesentlich detaillierteren Regelung, in neu
46 statt 8 Gesetzesartikeln. Mehr Gewicht wurde

dem unbedingten Befolgen von Instruktionen,
dem Einsatz von Ordnungsschemata,
konservatorischen Massnahmen und der Professionalität

des Archivars beigemessen. Gut die Hälfte
der neuen Artikel betraf das Inspektionswesen.
Es war dem Kanton offensichtlich ein Anliegen,
dass die Archive ordentlich und nach einheitlichen
Regeln geführt wurden, und er liess sich deren
Kontrolle etwas kosten. So wurden neu nicht nur
Archivinspektoren ernannt und entlohnt, sondern
diese hatten auch für die Gemeinde-, Kreis- und
Bezirksarchivare obligatorische Instruktionskurse

44 In Kapitel 5 geht die Studie auf die Aktenführung der Vor¬

mundschaftsbehörden in den 1930er- und 1940er-Jah-
ren und den damit verbundenen praktischen Probleme
ein, die aus deren ungeordneten Aktenablagen entstanden.

45 StAGR II 5 c 1, Mappe: Archivwesen der Gemeinden,
Kreise & Bezirke, 3) Reglemente & Verordnungen.

46 StAGR II 5 c 1, Mappe: Archivwesen der Gemeinden,
Kreise & Bezirke, 7) Kreisschreiben & Formulare für die
Gemeinde-, Kreis- & Bezirksarchive.
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durchzuführen. Der erste Kurs fand am 23.
September 1947 in Tiefencastel statt, zum Thema
«Einführung in die archivalische Ordnungstätigkeit

aufgrund der Instruktionsschemata», inklusive

Besichtigung des Gemeinde- und Kreisarchivs
Tiefencastel sowie des Bezirksarchivs Albula.47
Jedoch auch diese Kurse schafften, wie in späteren

Inspektionsberichten zu lesen ist, nicht immer
Abhilfe zu den oben geschilderten Problemen: Im
Kreis Rhäzüns blieben, so führte der Archivinspektor

in seinem Bericht von 1962 aus, die Akten im
Besitz oder Privathaus des Kreispräsidenten, der
sie dann meist ungeordnet an seinen Nachfolger
übergab.48

Abgelöst wurde das Reglement von 1946
im Jahr 1982 durch die schlanke Verordnung für
die Gemeinde-, Kreis- und Bezirksarchive.49
Ergänzend erliess die Regierung Weisungen
betreffend die minimalen Aufbewahrungsfristen
der Unterlagen in den Kreisen, Bezirken und
Gemeinden.50 Dies war offensichtlich vonnöten, um
die drohende Raumnot der Archive aufgrund der
zunehmenden «Aktenflut in der öffentlichen
Verwaltung» abzuwenden.51 Die Weisungen waren
das Resultat einer Konferenz mit Vertretern des
Justiz- und Polizeidepartements, des Kantonsgerichts,

der Staatsanwaltschaft, der Kreis- und
Bezirksgerichte sowie des Staatsarchivs.
Erwähnenswert ist, dass Anton Josef Mattmann, Leiter
der Zivilrechtsabteilung im Justiz- und
Polizeidepartement und in dieser Funktion Berater der
Vormundschaftsbehörden, für die Fallakten im Be-

47 StAGR II 5 c 1, Mappe: Instruktionskurs für Gemeindear¬
chivare 1947.

48 StAGR II 5 c 7, Mappe: Kreis Rhäzüns.
49 Verordnung für die Gemeinde-, Kreis- und Bezirksarchi¬

ve, von der Regierung erlassen am 16. Aug. 1982, in:
AGS 1982-1986, S. 996-999. Die Verordnung war mit
halb so vielen Artikeln unter anderem deshalb schlank,
weil die Weisungen zu den Aufbewahrungsfristen explizit

ausgelagert und für die Benutzung auf die Verordnung
des Staatsarchivs verwiesen wurde.

60 Je eine Weisung für Kreise, Bezirke und Gemeinden:
Weisungen betr. die Aufbewahrungsfristen für die Archivalien

der Bezirke des Kantons Graubünden. Weisungen
betreffend die minimalen Aufbewahrungsfristen für die
Archivalien der Kreise des Kantons Graubünden.
Weisungen betreffend die minimalen Aufbewahrungsfristen
für die Archivalien der Gemeinden des Kantons
Graubünden. Alle drei Weisungen wurden von der Regierung
am 16. August 1982 erlassen und sind online zugänglich:
<https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/
afk/sag/dokumentation/rechtlichegrundlagen/Seiten/de-
fault.aspx>, Stand: 11. Okt. 2016.

51 StAGR CB V 3.1045: Regierungsbeschluss Nr. 1949 vom
16. Aug. 1982.

reich des Vormundschaftswesens eine minimale
Aufbewahrungsfrist von 50 Jahren vorgeschlagen

hatte. Dies hätte den heutigen Vorstellungen
entsprochen,52 wurde aber in den Weisungen von
1982 auf 10 Jahre beschränkt. Während die
gesetzliche Grundlage für die Gemeinde-, Kreis- und
Bezirksarchive 198853 und 2015/1654 Änderungen
erfuhr, blieben die Weisungen von 1982 betreffend

die minimalen Aufbewahrungsfristen bis
heute in Kraft. Sie sollen jedoch auf der Grundlage

der seit 2016 geltenden Archivgesetzgebung
in den nächsten Jahren ersetzt werden, da sie in

verschiedenen Punkten überholt sind.
Das erste Reglement für die Gemeinde-, Kreis-

und Bezirksarchive von 1939 hat eine lange
Vorgeschichte, bestehend aus Erschliessungsprojekten
und daraus resultierenden Instruktionen: Bereits
Ende des 19. Jahrhunderts begann auf Gesuch
der Historisch-Antiquarischen Gesellschaft
Graubünden und auf Anweisung des Kleinen Rats ein

Erschliessungsprojekt für die Ordnung der Archive

in den Gemeinden und Kreisen, zunächst der
alten Bestände bis 1799.55 Überliefert dazu sind
Arbeitsrapporte von Dr. Ernst Haffter, der in den
Jahren 1894 bis 1898 Archivregister für verschiedene

Bündner Gemeindearchive erstellte. Für die
Archive der Gemeinden Masein, Flerden, Sarn,
Portein, Präz und Tartar benötigte er im Jahre
1896 insgesamt 91 Arbeitstage.56 Das Projekt, das
in den Jahren 1894 bis 1907 durchgeführt wur-

52 StAGR II 5 c 1, Mappe: Weisungen über die Aufbewah¬
rungsfristen für die Archivalien der Gemeinden, Kreise
und Bezirke 1982. Vgl. auch Verordnung zum Kindes-
und Erwachsenenschutz (KESV), von der Regierung
erlassen am 11. Dez. 2012 (BR 2015.010), Art. 13, Abs.
2: «Erhaltenswürdige Akten sind während mindestens
fünfzig Jahre zu archivieren.»

53 Verordnung für die Gemeinde-, Kreis- und Bezirksarchi¬

ve, von der Regierung erlassen am 5. Sept. 1988, in:
AGS 1988, S. 2075-2078.

54 Gesetz über die Aktenführung und Archivierung (GAA)
vom 28. Aug. 2015 (BR 490.000); Verordnung zum
Gesetz über die Aktenführung und Archivierung (VAA) vom
22. Dez. 2015 (BR 490.010).

55 Vgl. dazu die Ausführungen von Jenny Rudolf, Über die
Erschliessung der Gemeinde- und Kreisarchive Graubündens

und die historische Grundlagenforschung zur Wahrung

des geistigen Volksguts, in: BM (1973), S. 141-151;
Jenny, Staatsarchiv (1974), S. 391-417.

66 StAGR II 5 c 1, Mappe: Verzeichnis der bis jetzt ge¬
ordneten Archive 1902-1905; StAGR II 5 c 1, Mappe:
Erschliessung der Gemeinde- und Kreisarchive Graubündens

und die historische Grundlagenforschung zur Wahrung

des geistigen Volksgutes 1973, worin eine Artikelserie

von Rudolf Jenny in der Neuen Bündner Zeitung
zusammengestellt ist.
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de, kostete den Kanton insgesamt rund 50'000
Franken.57 Nach Annahme des Schiussrapports
im Geschäftsbericht des Jahres 1907 entschied
der Grosse Rat auf Antrag der
Geschäftsprüfungskommission, die Ordnung der Archive für
die Akten ab 1800 bis in die Gegenwart
fortzusetzen und auf die Archive der Bezirksgerichte
auszudehnen.58 Die Umsetzung liess dann jedoch
«verschiedener ungünstiger Verhältnisse wegen»
gut zwei Jahrzehnte auf sich warten, wie der Kleine

Rat an seiner Sitzung vom 15. November 1929
berichtete. Er nahm in diesem Jahr das Geschäft
wieder auf und leitete auf Antrag des Staatsarchivs

die Ordnung der Unterlagen nach 1799 in

die Wege.59

Leitfaden für die Gemeindearchive

Während Gemeinden, Kreise und Bezirke stets
einem gemeinsamen Archivreglement unterstanden,

unterschieden sich die entsprechenden
Leitfäden grundsätzlich voneinander. 1929 publizierte
das Staatsarchiv einen Leitfaden für die Gemeinden

mit detaillierten Anweisungen für Ablage und

Archivierung, der ungefähr ein Jahr später eine
Ergänzung erfuhr.60 Der Archivplan unterteilt die
Unterlagen zunächst nach formalen Kriterien:
A. Urkunden und Verträge, B. Akten, C. Bücher
(Protokolle, Rechnungen etc.), E. Pläne und F.

Drucksachen, bevor eine inhaltliche Zuordnung
erfolgte. So finden sich die für die vorliegende
Fragestellung relevanten Unterlagen in zwei
Abteilungen, einerseits bei den ungebundenen Akten
in Schachteln, andererseits bei den gebundenen
Akten beziehungsweise zu Büchern gebundenen

Dokumentenserien. Die ungebundenen Akten

finden sich im Archivplan unter Armenwesen
und allgemeine Fürsorge (Archivplanposition B 9),

weiter unterteilt in Armenunterstützungen und

57 StAGR II 5 c 1, Mappe: Statistisches betr. Ordnung der
Kreis- und Gemeindearchive. Vgl. zudem die jeweiligen
Rapporte in den Landesberichten.

58 Vgl. VGR 5. Nov. 1907, S. 7-8.
59 StAGR II 5 c 1, Mappe: Eingabe des Staatsarchivs betr.

die Gemeinde-, Kreis- und Bezirksarchive, Ordnung nach
1799.

60 StAGR II 5 c 1: Instruktion und Schema für die Ordnung
der Gemeindearchive des Kantons Graubünden nach

1799/ Istruzione e schema per l'ordinamento degli archi-
vi comunali del Cantone dei Grigioni dopo l'anno 1799/
Schema digl uorden per ils archivs communals dil Can-

tun Grischun, Schiers 1929 (unpubl.).

Beschwerden (c61) oder Armenversorgungen in

Armenhaus, Anstalten oder privat (d). Bücher
betreffend das Armenwesen (Protokolle der
Armenbehörde, Rechnungsbücher, gebundene Verzeichnisse)

sind unter der Archivplanposition C 8 zu
suchen. Für die Bücherbestände stellte der Kanton

den Gemeinden ein vorgedrucktes Verzeichnis

zur Verfügung, analog dem Muster von 1903
für die Aufnahme der Kirchenbücher, in welchem
jedes Buch gesondert aufgeführt werden musste,
mit Titel, Zeitraum, allfälligen konservatorischen
Mängeln und weiteren Eigenschaften.62

Dem «Archivordner» (gemeint ist der Archivar)

stand es frei, die Untergruppen des Archivplans

an seine Bedürfnisse anzupassen. Er sollte
jedoch die Plauptabteilungen (formale Einteilung)
und Obergruppen (oberste inhaltliche Einteilung)
unverändert lassen, damit eine gewisse Einheitlichkeit

über alle Bündner Gemeinden gewährleistet

war. Nebst Anleitungen für die Ordnung und
Verzeichnung enthielt der Leitfaden auch Vorgaben

und Empfehlungen für die Etikettierung der
Archivschachteln, für die konservatorische Pland-

habung der Archivalien und für die Besorgung der
Archivräume. In einem Punkt war der Leitfaden
offenbar zu wenig klar, weshalb später eine Ergänzung

folgte, die Angaben - allerdings spärliche —

zur Aktenausscheidung enthielt. Für die
Armenunterstützungsakten, wie auch für Polizeiakten
und Bussdekrete, sah die Ergänzung eine
Aufbewahrungsfrist von 30 Jahren vor. Vorsicht habe
bei Korrespondenzen zu walten: Flier sei lieber zu
wenig als zu viel auszuscheiden: «Es ist immer im

Auge zu behalten, dass das Archiv nicht nur rein
praktischen Zwecken der Gemeindeverwaltung
zu dienen hat, sondern auch späteren Generationen

Einblick gewähren soll in das politische, kulturelle

und wirtschaftliche Leben der Gemeinde in

61 In der Instruktion von 1956 wurden die Beschwerden
separat unter dem Buchstaben h) abgelegt. Vgl. StAGR
II 5 c 1, Mappe: Archivwesen der Gemeinden, Kreise
& Bezirke, 4) Instruktionen & Ordnungs-Schemata:
Instruktion und Archivplan für die Gemeindearchive des
Kantons Graubünden, Dez. 1956.

62 StAGR II 5 c 1 : Verzeichnis der im Gemeindearchiv oder
bei den einzelnen Amtsstellen seit 1799 vorhandenen,
alten Protokolle und sonstigen, die Gemeindeverwaltung

betreffende Bücher, entsprechend den unten
aufgeführten Abteilungen / Elenco dei vecchi protocolli e
altri libri che concernono l'amministrazione comunale
che si trovano nell'archivio comunale o presso i singoli
uffici comunali dal 1799 in poi, corrispondenti alle sezioni
qui in sequito accennate.
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Fort-
i laufende

Zählung

Zählung
der einzel.
Abteilung

Verzeichnis der einzelnen Bände1
Bemerkungen über

die Beschaffenheit der
Bände2, Lücken3 usw.

1.

8. Bücher betr. das Armenwesen und das
(Protokolle der Armenbehörde, Rechnungsbücher

über das Armenwesen usw.)
Cudischs conc. il pauperesser e fatgs

ecclesiastics

Kirchenwesen

A. Pauperesser / Armenwesen

Cudisch de quens pauperils 1874

2. Cudisch de quen d'administraziun pauperila
3.

1874
Cudisch de quen 1917 - 1937

4. Cudisch de quen 1931-1932

5. Cudisch de quen 1933—1934

6. Cudisch de quen principal 1937-1946

H
co

Cudisch de burgheis susteni 1937—1945

Kassabuch mit Inventar ab 1917-1932

9- Cassa pauperesser 1931-1934

lo. Cassa pauperesser 1934-1939

11. Cudisch de cassa dil pauperesser 39-1943

12. Cudisch de cassa dil pauperesser 44—1945

13.

iH,

CucUiciq dfl cciie i$ zb - iAA-t

CuclficA cic; ec-itc. -iRPb - Y\ t> t

i5. C et cid i et-, de, Ccjjc iGtt
it. Cud et« p/ol-oco! S, 14 1X- 1 5?-

Abb. 1 : Archivbücherverzeichnis der Gemeinde Trun (Auszug).
Unter der Position «8» sind alle gebundenen Archivbücher der Gemeinde Trun das Armenwesen betreffend
aufgelistet. Es fällt auf, dass die Protokolle der Armenkommission (Cudisch da protocols, cumissiun pauperila) 1957

enden. Dies könnte ein Hinweis dafür sein, dass 1957 die Armenkommission aufgehoben und das Armenwesen in

die Kompetenz des Gemeinderats übergegangen ist (Quelle: StAGR II 5 c 6).

der Vergangenheit. » Diese Frist von 30 Jahren findet

sich wieder im Reglement für die Gemeinde-,
Kreis- und Bezirksarchive von 1946 (Art. 21), wo
«unnütze» und «wertlose» Archivalien, das heisst
Quellen, die nicht «von historischer, rechts-, kul-
tur- oder verwaltungsgeschichtlicher Bedeutung»
sind, frühestens nach dem Ablauf dieser Frist und
mit der Einwilligung der entsprechenden Behörde

vernichtet werden dürfen. Die Regel, Armen-
Unterstützungsakten nach spätestens 30 Jahren

sowie Einzelrechnungen und Rechnungsbelege
nach 10 Jahren auszuscheiden und zu vernichten
(weshalb sich deren Einreihung in die Archivbestände

erübrigte), wurde in der Neuauflage der
Instruktion von 1956 beibehalten.63 Die Weisun-

63 StAGR II 5 c 1, Mappe: Archivwesen der Gemeinden,
Kreise & Bezirke, 4) Instruktionen & Ordnungs-Schemata:
Instruktion und Archivplan für die Gemeindearchive des
Kantons Graubünden, Dez. 1956. Der Archivplan von
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